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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1992

Norm

EO §359 Abs2

EO §399

Rechtssatz

Wurde die einstweilige Verfügung wegen rechtskräftiger Aberkennung des Anspruchs aufgehoben, ist eine bereits

bezahlte Geldstrafe wegen Wegfalls der Zahlungspflicht zurückzuzahlen.
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